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ESID Register: 
Vorgehen bei bereits registrierten Patienten mit einer Einwilligung vor Version 3.0 
(Vor-DSGVO). 

NB: Alle neu registrierten Patienten müssen mit einer aktuellen DSGVO-konformen 
Patienteninformation aufgeklärt werden und eine entsprechende Einwilligung 
unterzeichnen. 

Zielsetzung:  

Alle lebenden Patienten sollen über ihre Rechte aus der DSGVO informiert werden, 
insbesondere Kontaktinformationen von Datenschutz und Aufsichtsbehörden. 

Vorgehen:  

Im System ist der Status der Patienten bei der letzten Dokumentation vermerkt 
(„alive“, „deceased“, „lost-to-follow“, „discharged after complete recovery“) 

• Für alle Patienten, die im System (Register) als ‘deceased’ 
gekennzeichnet sind, ist keine weitere Maßnahme erforderlich, auch 
keine Nachricht z.B. an Hinterbliebene. 

• Patienten mit Status ‘discharged after complete recovery’ erhalten 
umgehend das Informationsblatt zugeschickt. 

• Für alle Patienten, die im System (Register) als ‘alive‘ gekennzeichnet 
sind 

o und deren Besuch im dokumentierenden Zentrum vor dem 
31.12.2020 erwartet wird, genügt die erneute Unterschrift auf der 
aktuellen Einwilligungserklärung anlässlich des nächsten 
Besuchs im Dokumentationszentrum. 

o Alle anderen als ‘alive’ dokumentierten Patienten erhalten das 
Informationsblatt zugeschickt. 

• Patienten, die im System (Register) als ‘lost to follow’ dokumentiert 
sind, erhalten umgehend das Informationsblatt zugeschickt. 
 

Der Versand des Informationsblatts erfolgt durch die jeweiligen dokumentierenden 
Zentren und wird im Register mit Datum dokumentiert. Der Versand erfolgt an die 
letzte im Dokumentationszentrum bekannte Adresse. Eine Empfangsbestätigung 
oder Unterschrift auf dem Beiblatt ist nicht erforderlich. Der Versand des 
Informationsblatts erfolgt in der Regel per Post. Falls ein Zentrum eine Methode der 
sicheren Kommunikation mit Patienten bereits etabliert hat, z.B. verschlüsselte E-
Mail, ein Patientenportal/PatientenAPP, ist auch der Versand über dieses System 
möglich. Keinesfalls sollten diese Informationen in einer herkömmlichen E-Mail 
verschickt werden. Bitte beachten Sie die dazu die in Ihrem Haus geltenden Regeln. 


